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Vorwort

Mehr als 60 Jahre nach der Gründung des Bundesverwaltungsgerichts am
08. 06.1953 und mehr als 150 Jahre nach Einführung der Verwaltungsge-
richtsbarkeit am 05. 10.1863 im Großherzogtum Baden hat die Verwaltungs-
rechtsprechung eine lange Tradition vorzuweisen. Von Anfang an nutzten die
Richter des Bundesverwaltungsgerichts durch die Etablierung einer „grünen
Sammlung“ die Gelegenheit, den ihnen besonders wichtig erscheinenden
Entscheidungen ein bestimmtes Format zu geben. Schon im ersten Band der
gerichtlichen Rechtsprechungssammlung wurden Weichenstellungen für zu-
künftige Rechtsprechungslinien gelegt. Im Jahr 1954 bereitete das Gericht
den Boden für ein subjektives Recht auf staatliche Fürsorge und schärfte
damit die Konturen eines Leitbildes, das den Bürger als „selbständige sittlich
verantwortliche Persönlichkeit“ und als Träger von Rechten und Pflichten
anerkennt.1 Im selben Jahr bot der Film „Die Sünderin“ dem Gericht Anlass,
die schrankenlos gewährte Kunstfreiheit gegenüber der bis dato als Ein-
schränkungsgrundlage anerkannten polizeilichen Generalermächtigung zur
Entfaltung zu bringen und damit auch zur Behauptung der Grundrechtsver-
wirklichung gegenüber staatlichem Handeln beizutragen.2 Somit zeigte sich
von Beginn an, dass die Richter den „Geist des Grundgesetzes“3 aufnahmen
und die verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen in ihren Urteilen er-
kennbar weiterentwickelten.

Seitdem ist die Verwaltungsrechtsprechung immer auch Spiegelbild gesell-
schaftspolitischer Entwicklungen gewesen. Eine Zäsur markierte etwa die
deutsche Einheit im Jahre 1990. Mit ihr wuchs neben der Notwendigkeit der
Rechtsvereinheitlichung auch der Bedarf am Ausbau grenzüberschreitender
Infrastrukturen. Rechtliche Fragen zur Wiedervereinigung, erstinstanzliche
Verfahren zu den Verkehrswegen sowie die Anfang der 90er-Jahre stark an-
steigenden Asylanträge sind mitverantwortlich gewesen für eine in den 90er-
Jahren steigende Arbeitsbelastung des Bundesverwaltungsgerichts.4

1 M. Eckertz-Höfer, NVwZ 2013, 4; vgl. in diesem Band BVerwGE 1, 159 (besprochen von
Hartmut Bauer).
2 In diesem Band BVerwGE 1, 303 (besprochen von Wolfgang Hoffmann-Riem).
3 Eckertz-Höfer (Fn. 1), 4.
4 Vgl. in diesem Band A. Steinbach, Verwaltungsgerichtsbarkeit und Bundesverwaltungsge-
richt, XXX ff.



VI Vorwort

Es ist die Aufgabe von Festgaben5 , Zwischenbilanzen zu ziehen, Entwick-
lungen nachzuzeichnen und die Ausstrahlungswirkung von Rechtsprechung
zu bewerten wie auch ihre Interaktion mit der Fachliteratur zu diskutieren.6

Welches Format kann aber einer didaktischen Vermittlung dienlich sein? Das
Konzept, Entscheidungen in einem einheitlichen Format zu besprechen, grenzt
sich von den herkömmlichen Rezeptionsformaten ab. Anders als das Lehrbuch
wird keine systematische Zubereitung des Stoffes vermittelt. Auch ist es keine
Rechtsprechungssammlung in dem Sinne, dass allein wörtliche Auszüge aus
Urteilen wiedergegeben werden. Abzugrenzen ist es ferner vom angloamerika-
nischen „Casebook“, welches Auszüge aus Urteilen in jeweils unterschied-
lichen systematischen Zusammenhängen verwertet. Stattdessen will es sich – in
Fortsetzung der bisher erschienen „Verfassungsrechtsprechung“7 und „Völ-
kerrechtsprechung“8 – als eine „Retrospektiven-Sammlung“ sehen, die sowohl
in historischer als auch in sachgebietsbezogener Hinsicht von Bedeutung sind.
Es geht darum, wichtige Entscheidungen vor ihrem Hintergrund und mit Blick
auf ihre verwaltungsrechtliche und didaktische Relevanz aufzubereiten und
über weiterführende Literatur eine Vertiefung zu ermöglichen.

Eine Herausforderung stellt dar, dass es „ein ganz ungewöhnlich breiter
Bereich unserer Rechtsordnung, dessen Einheit und Fortbildung dem Bundes-
verwaltungsgericht als Revisionsinstanz aufgegeben ist“. Wenn er schon zu
breit ist, „um auch nur alle wesentlichen Bereiche in einer Festschrift aufgreifen
zu können“9 , zumal einer, die nur den 25-jährigen Bestand würdigt, muss dies
erst recht für eine Urteilssammlung nach mehr als 60 Jahren und 152 offiziellen
Entscheidungsbänden gelten. Hinzu kommen die für ihre Bedeutung für die
Weiterentwicklung des Verwaltungsrechts kaum minder relevanten Urteile der
Oberverwaltungsgerichte (bzw. Verwaltungsgerichtshöfe) und des Europäi-
schen Gerichtshofs. Man kommt deshalb nicht umhin, durch subjektive
Auswahl allenfalls repräsentative Entscheidungen auszusuchen, die notwen-
digerweise lückenhaft und unvollständig bleiben müssen. Leitende Selektions-
kriterien sind die Abdeckung aller wesentlichen Rechtsgebiete unter
Berücksichtigung der Prüfrelevanz im juristischen Studium, die Darstellung
von Ausgangs- oder Wendepunkten bedeutsamer Rechtsprechungslinien so-
wie der didaktische Mehrwert der Urteile für die Erschließung eines Rechts-
gebiets.

5 Für das Bundesverwaltungsgericht: O. Bachof/L. Heigl/K. Redeker (Hrsg.), Festgabe aus
Anlass des 25-jährigen Bestehens des Bundesverwaltungsgerichts, 1978; E. Schmidt-Aßmann
u. a. (Hrsg.), Festgabe 50 Jahre Bundesverwaltungsgericht, 2003.
6 H. Schulze-Fielitz, in: Festgabe 50 Jahre Bundesverwaltungsgericht, 2003, 1061 ff.
7 J. Menzel/R. Müller-Terpitz (Hrsg.), Verfassungsrechtsprechung, 2. Aufl. 2011.
8 J. Menzel/T. Pierlings/J. Hoffmann (Hrsg.), Völkerrechtsprechung, 2005.
9 Vorwort, in: Festgabe 25 Jahre Bundesverwaltungsgericht, 1978.
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Überblick

Das Verwaltungsrecht ist die Summe der Rechtssätze, welche die Verwaltungs-
tätigkeit, die Organisation, das Verfahren und die Kontrolle der Behörden re-
geln. Seine Funktion erschließt sich in historischer Perspektive: Im Entste-
hungsumfeld der konstitutionellen Monarchien des 19. Jahrhunderts wuchs
dem Verwaltungsrecht primär eine Begrenzungsfunktion zu. Bis dato war die
Verwaltung dem monarchischen Prinzip zugeordnet und bezog daraus seine
Legitimation. Erst mit der Verdrängung des monarchischen Prinzips durch die
Volkssouveränität wurde die gesetzliche Grundlage als Legitimation für das
Verwaltungshandeln erforderlich.1 Seither sollen Eingriffe in Freiheit und Ei-
gentum des Bürgers beschränkt werden und müssen auf gesetzlicher Grundlage
erfolgen.2 Später trat neben die Begrenzungsfunktion des Verwaltungsrechts
eine Steuerungsfunktion, mit der das Verwaltungsrecht zum Instrument eines
anwachsenden Staatsaufgabenkataloges wurde. Mit ihm nahm auch der Um-
fang des Handlungs- und Leistungsprogramms der Verwaltung zu und verlang-
te immer detailliertere und weitreichendere Regelungen durch den Gesetzge-
ber. Aus dieser Perspektive soll das Verwaltungsrecht Voraussetzungen und
Umfang des Verwaltungshandelns bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufga-
ben bestimmen und die aufgrund der damit verbundenen Eingriffe in Freiheit
und Eigentum des Bürgers legitimieren.

Man unterscheidet üblicherweise zwischen „allgemeinem“ und „besonde-
rem“ Verwaltungsrecht.3 Das Verwaltungsrecht ist weder im GG definiert,
noch hat es der Gesetzgeber als allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht
kodifiziert, auch wenn in Teilen des besonderen Verwaltungsrechts (z. B. im
Umweltrecht und Sozialrecht) immer wieder an Teilkodifikationen gearbeitet
wurde. Dem allgemeinen Verwaltungsrecht werden Normen und Grundsätze
zugeschrieben, die in allen Bereichen des Verwaltungshandelns gleichermaßen
Geltung beanspruchen. Funktional liefert das allgemeine Verwaltungsrecht, ähn-
lich dem Allgemeinen Teil des BGB, die vor die Klammer gezogenen Regelun-
gen bereichsübergreifender Art, die für alle Gebiete des besonderen Verwal-

1 J. Ipsen, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9. Aufl. 2015, § 1 Rn. 54.
2 Vgl. Art. 5 und 9 der Verfassungsurkunde für den preußischen Staat vom 31. 01.1850 (PrGS.
S. 17). Art. 5 normiert: „Die persönliche Freiheit ist gewährleistet. Die Bedingungen und For-
men, unter welchen eine Beschränkung derselben, insbesondere eine Verhaftung zulässig ist,
werden durch das Gesetz bestimmt.“ Und Art. 9 lautet: „Das Eigentum ist unverletzlich. Es
kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohls gegen vorgängige (…) Entschädigung nach
Maßgabe des Gesetzes entzogen oder beschränkt werden.“
3 H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Aufl. 2011, § 3 Rn. 2; E. Schmidt-Aßmann,
in: F. Schoch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 15. Aufl. 2013, Rn. 1.
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tungsrechts Wirkung entfalten, auch wenn einige Gebiete des besonderen Ver-
waltungsrechts nur lose Bezüge zum allgemeinen Verwaltungsrecht aufweisen
und sich in ihrem Regelungscharakter verselbständigt haben. Im Wesentlichen
umfasst das allgemeine Verwaltungsrecht Vorgaben für das beim Zustande-
kommen einer Entscheidung zu beachtende Verfahren; für die Form, in der
Verwaltungshandeln stattzufinden hat; sowie für Kontrolle und Vollzug von
Verwaltungsentscheidungen. Es stellt Organisations- und Handlungsformen
bereit, legt die Verfahrensgrundsätze fest und bestimmt die Ermessensregeln.
Regelungstechnisch findet sich eine Vielzahl der Regelungen des allgemeinen
Verwaltungsrechts im VwVfG des Bundes bzw. den LandesVwVfGen. Von
ausbildungspraktischer Bedeutung sind weiter noch das Verwaltungszustel-
lungsgesetz (VwZG) und das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG).

Verwaltungshandeln bedarf der Kontrolle sowohl zur Absicherung der
Rechtmäßigkeit der Verwaltung als auch zum Schutz subjektiver Rechte. Aus-
bildungspraktisch bedeutsam sind förmliche Rechtsbehelfe: Hier sind es der
Widerspruch (§ 68 VwGO), verwaltungsrechtliche Klagen (z. B. Anfechtungs-
klage, § 42 Abs. 1 VwGO) und Anträge (z. B. Normenkontrollantrag, § 47 Abs.
1 VwGO). Weiter ebnen Rechtsbehelfe den Weg zu einer Regulierung der Fol-
gen des Verwaltungshandelns: Erleidet der Bürger durch staatliches Handeln
einen Schaden, kann ihm ein Schadensersatzanspruch zustehen; wurden Leis-
tungen gewährt aufgrund eines Verwaltungsakts, der später beseitigt wurde,
sind diese zurückzugewähren.

Das besondere Verwaltungsrecht umfasst die Regeln zur Bewältigung spe-
zifischer der Verwaltung übertragener Probleme. Diese Probleme sind als Spie-
gelbild der Staatsaufgaben vielfältig und einem stetigen Wandel unterworfen.
Während das allgemeine Verwaltungsrecht mit seinen bereichsübergreifenden
Vorgaben eine regulatorische Konstante bildet, gestattet das besondere Ver-
waltungsrecht eine sektorspezifische Anpassung der Rechtsregeln. Das Ver-
hältnis zwischen besonderem und allgemeinem Verwaltungsrecht kann man
somit auch im Sinne einer Bipolarität zwischen strategisch-dynamischer Be-
reichsregulierung und statisch-kontinuierlicher Ordnungsidee begreifen.4

Zum historisch gewachsenen Kern des Verwaltungshandelns gehören ins-
besondere die kommunale Leistungsverwaltung, die Gefahrenabwehr, das
Baurecht, der Umweltschutz und die Wirtschaftsaufsicht und Wirtschaftsför-
derung. Diese Teilgebiete werden aufgrund ihrer gebietsspezifischen Verwal-
tungszwecke in unterschiedlichen Gesetzen detailliert geregelt (z. B. Polizei-
gesetze, Baugesetzbuch, Gewerbeordnung), in denen spezifische Ermächti-
gungsnormen, Handlungsformen und Zuständigkeits- und Verfahrensregeln

4 Vgl. auch M. Schmidt-Preuß, in: Festschrift für Hartmut Maurer, 2001, 777.
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bereitgestellt werden, die es der Verwaltung erlauben, ihre Verwaltungszwecke
unter Berücksichtigung der bereichsspezifischen Eigenarten umzusetzen. Die
Verbandskompetenz für die jeweiligen Regelungsbereiche ist differenziert aus-
gestaltet; in manchen Gebieten kommt dem Landesgesetzgeber eine zentrale
Rolle zu, so etwa im Kommunalrecht, aber auch im Polizei- und Ordnungs-
recht sowie im Bauordnungsrecht.

Während weite Teile des öffentlichen Rechts den Staat als monolithischen
Akteur wahrzunehmen scheinen, stellt sich bei näherer Betrachtung die Wahr-
nehmung zahlreicher öffentlicher Aufgaben als ein Handeln von Kommunen
dar. Das Kommunalrecht umfasst die Rechtssätze zur Regelung der Organi-
sation und der Aufgaben der kommunalen Körperschaften sowie deren Han-
deln im Rechtsverkehr. Es verbindet damit das Organisationsrecht der Selbst-
verwaltung und das Recht der Daseinsvorsorge. Die Kommunalkörperschaften
umfassen die Gemeinden, die Landkreise, die Kommunalverbände und Son-
derverbände. Das Gemeinderecht bildet das Fundament des Kommunalrechts,
weil die Gemeinden die Basis des körperschaftlich gegliederten kommunalen
Verwaltungsgefüges sind. Verfassungsrechtliche Relevanz hat insbesondere die
institutionelle Garantie der gemeindlichen Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2
S. 1 GG), mit der generalklauselartig die Verbürgung einer komplexen öffent-
lich-rechtlichen Einrichtung mit den ihr typischerweise zugehörenden funk-
tionalen, institutionellen, rechtlichen und historischen Gehalten umschrieben
wird.5

Kommunalrecht ist im wesentlichen Landesrecht. Es umfasst die Rechts-
sätze, welche die innere Verfassung (kommunales Wirtschaftsrecht, Finanz-
recht) und das spezifische Handeln (kommunales Wirtschaftsrecht) der kom-
munalen Gebietskörperschaften betreffen. In jedem Flächenstaat existieren
hierzu Gemeinde- und Landkreisordnungen, die die Hauptmaterien des Kom-
munalrechts abdecken.6 Gleichwohl sind Rechtsgrundlagen für kommunale
Verwaltungstätigkeiten auch in Bundesgesetzen zu finden.7 So wird etwa die
Bauleitplanung zu den gemeindlichen Aufgaben gezählt (§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1
BauGB). Weiter erfüllen die Gemeinden als Ortspolizeibehörden polizeiliche
bzw. ordnungsbehördliche Aufgaben. Eine wichtige Einflussgröße für das
Kommunalrecht sind außerdem die zunehmenden Normierungsvorgaben, die
den Kommunen durch die EU, den Bund und die Länder auferlegt werden und
in ein Spannungsverhältnis mit der kommunalen Selbstverwaltung geraten.8

5 BVerfGE 11, 266, 275.
6 G. Schmidt-Eichstädt, Die Gemeindeordnungen und Kreisordnungen in der Bundesrepu-
blik Deutschland, Loseblatt-Sammlung; W. Erbguth/T. Mann/M. Schubert, Besonderes Ver-
waltungsrecht, 12. Aufl. 2015, § 1 Rn. 7 ff.
7 Vgl. F. Schoch, DVBl. 2007, 261.
8 H.-G. Henneke, DÖV 2013, 825 ff.
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Das Polizeirecht bildet die Grundlage des Sicherheitsrechts – in ihm ver-
schafft sich der staatliche Auftrag zur Gefahrenabwehr und Sicherheitsgewähr-
leistung Ausdruck.9 Es regelt Inhalt und Umfang hoheitlicher Aufgaben und
Eingriffsbefugnisse zum Präventivschutz von Rechtsgütern.10 Wie kaum ein
anderes Rechtsgebiet ist das Polizeirecht auf den Einsatz von Generalklauseln
angewiesen: Was ist die „öffentliche Sicherheit und Ordnung“? Wann liegt eine
„Gefahr“ vor? Hinzu kommt ein weites Ermessen der Polizei- und Ordnungs-
behörden bei ihrem Handeln innerhalb dieser Tatbestände. Andererseits ist
polizeiliches Handeln mit erheblichen Eingriffen in Grundrechte verbunden.
Folglich ist im Polizei- und Ordnungsrecht das Spannungsverhältnis zwischen
Freiheit und Sicherheit in besonderem Maße angelegt.11 Die Länder halten im
Grundsatz die allgemeine Gefahrenabwehrkompetenz, der Bund durchbricht
diesen Grundsatz für spezielle Materien, in denen er eine Kompetenz zur Ge-
fahrenabwehr hat (z. B. für das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Aus-
länder, Art. 74 Abs. 1 Nr. 4 GG). Die Konsequenz ist eine Heterogenität des
Polizeirechts im Föderalsystem sowohl hinsichtlich der Ausgestaltung des ma-
teriellen Rechts, als auch bei der Behördenorganisation.12

Das Baurecht ist eine Konsequenz aus der Inanspruchnahme des Raums
durch private Vorhaben und öffentliche Einrichtungen des Staates. Wegen den
daraus resultierenden Betroffenheiten und Konflikten muss die Rechtsord-
nung Regelungen bereithalten für die Nutzbarkeit und Nutzung von Grund
und Boden. Dies tut sie verstreut über zahlreiche Rechtsgebiete: Im BGB fin-
den sich Vorschriften über die Nutzung des Grundeigentums und dem Nach-
barrecht (§§ 903 ff. BGB); Vorgaben zur Bodennutzung und baulichen Anla-
gen werden im Immissionsschutzrecht und Atomrecht gemacht; das Raumord-
nungsrecht will die unterschiedlichen individuellen und kollektiven Ansprüche
an die Raumnutzung aufeinander abstimmen. Im engeren Sinne erfasst das
Baurecht das Städtebaurecht (Bauplanungsrecht) und das Bauordnungsrecht.
Das Bauplanungsrecht ist weitestgehend bundesgesetzlich im Baugesetzbuch
geregelt. Es ist flächenbezogen und bezieht sich auf die Raumnutzung und
Raumgestaltung innerhalb der Gemeinde nach städtebaulichen Gesichtspunk-
ten. Im Unterschied dazu ist das Bauordnungsrecht objektbezogen und regelt
die ordnungsrechtlichen Anforderungen an ein konkretes Bauwerk. Das Kom-
petenzgefüge ist heterogen: Der Bund hat die Kompetenz, die Raumordnung

9 B. Pieroth/B. Schlink/M. Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht, 8. Aufl. 2014, § 2 Rn. 1 ff.
10 Zur Abgrenzung zur Strafverfolgung F. Schoch, in: F. Schoch (Hrsg.), Besonderes Ver-
waltungsrecht, 15. Aufl. 2013, Rn. 9.
11 H.-J. Papier, in: Festschrift für Wolf-Rüdiger Schenke, 2011, 263 ff.; Schoch (Fn. 10),
Rn. 14.
12 Vgl. die Übersicht bei Erbguth/Mann/Schubert (Fn. 6), § 12 Rn. 387.
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durch eine Vollregelung mit Abweichungsmöglichkeit der Länder zu regeln; im
Städtebaurecht hat der Bund die Zuständigkeit u. a. für die städtebauliche Pla-
nung und die Baulandumlegung. Bauordnungsrecht fällt als spezialgesetzliche
Ausprägung des Polizei- und Ordnungsrechts in die ausschließliche Zustän-
digkeit der Länder.

Das öffentliche Wirtschaftsrecht ist ausufernd13 – es umfasst die Rechtssät-
ze, die auf den Wirtschaftsprozess und die wirtschaftliche Tätigkeit des Ein-
zelnen unmittelbar einwirken. Schon längst sind es nicht mehr nur deutsche
Normen, werden heute doch weite Teile der wirtschaftlichen Tätigkeiten durch
Europarecht determiniert.14 Das Gewerberecht bildet den zentralen Teil des
öffentlichen Wirtschaftsrechts. Ihm wird die Funktion eines „Allgemeinen
Teils“ des öffentlichen Wirtschaftsrechts zugesprochen.15 Der Grundsatz der
Gewerbefreiheit (§ 1 Abs. 1 GewO) bildete das Fundament der liberalen Wirt-
schaftsverfassung und trat als bundesrechtliche Regelung erstmals in der Ge-
werbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21. 06.1869 in Erschei-
nung.16 Die Gewerbefreiheit gedieh auf dem Nährboden einer liberalen
Rechtsstaatskonzeption, in der der Staat einen Ordnungsrahmen für den Wett-
bewerb der Wirtschaftsteilnehmer untereinander schaffen und im Übrigen die
öffentliche Sicherheit garantieren sollte. Heute kennt das GG zwar kein selbst-
ständiges Grundrecht der Gewerbefreiheit; sie ist allerdings als Ausprägung der
Berufsfreiheit verfassungsrechtlich verankert.17

Die Gewerbefreiheit gestattet jedermann, jede gewerbliche Tätigkeit aus-
zuüben, ohne bei Beginn und Fortsetzung des Gewerbebetriebs anderen als den
in der Gewerbeordnung oder anderen Bundesgesetzen niedergelegten Be-
schränkungen der Verwaltung unterworfen zu sein – sie vermittelt ein subjek-
tives Recht, einen Anspruch des einzelnen Bewerbers auf Erteilung der bean-
tragten Gewerbeerlaubnis bzw. -genehmigung.18 Beschränkungen der Gewer-
befreiheit können sich mithin aus der Gewerbeordnung selbst oder aus einem
der zahlreichen Spezialgesetze ergeben (etwa Handwerksordnung, Gaststät-
tengesetz, Güterkraftverkehrsgesetz). Die Beschränkungen stehen primär im
Dienste der Gefahrenabwehr. Da der Bund durch die GewO von seinem Kom-
petenztitel in Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG Gebrauch gemacht hat, können die
Länder aufgrund des Vorrangs des Bundesrechts (Art. 31 GG) keine landes-
rechtlichen Regelungen bzgl. des Beginns und der Fortsetzung eines Gewerbes

13 Vgl. schon E. R. Huber, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Bd. I, 2. Aufl. 1953, 8 ff.
14 P. M. Huber, in: F. Schoch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 15. Aufl. 2013, Rn. 12.
15 J. Ruthig/S. Storr, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 4. Aufl. 2015, § 3 Rn. 207.
16 Huber (Fn. 14), Rn. 292; W. Frotscher/U. Kramer, Wirtschaftsverfassungs- und Wirt-
schaftsverwaltungsrecht, 6. Aufl. 2013, § 11 Rn. 322.
17 BVerfGE 50, 290, 362.
18 G. Kahl, in: Landmann/Rohmer, GewO I, 11. Aufl. 1956, § 1 Rn. 3.
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erlassen (das „Ob“). Wohl aber können die Länder die Art und Weise der Ge-
werbeausübung (das „Wie“) beschränken19 – die Gewerbefreiheit ist also eine
„Gewerbezulassungsfreiheit“20 .

Dem Umweltrecht geht es um den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
Regelungsadressaten sind typischerweise spezifische Schutzgüter oder Gefähr-
dungsquellen – Mensch, Luft, Wasser und Boden werden geschützt, Gefähr-
dungspotenziale etwa von radioaktiver Strahlung oder chemischen Stoffen
werden reguliert.21 Das Umweltrecht hat sich unter dem prägenden Einfluss
des Völker- und Europarechts zu einem Mehrebenen-Recht entwickelt. Von
besonderer Wirkkraft war dabei die Aarhus-Konvention von 1998, mit der eine
Aufwertung der informierten Öffentlichkeit als umweltpolitischem Akteur,
ein verbesserter Zugang zu Umweltinformationen sowie die erweiterte Betei-
ligung von Individuen bei Projekten im Vordergrund stand.22 In Bezug auf das
Europarecht wird sogar davon ausgegangen, dass rund 80 % des nationalen
Umweltrechts europarechtlich bestimmt sind.23 Europarechtliche Impulse be-
treffen insbesondere die Stärkung der Öffentlichkeits- und Verfahrensrechte –
so hat etwa die deutsche Schutznormkonzeption durch das Umweltverbands-
klagerecht eine Erweiterung erfahren.24 Die EU genießt mit Art. 192 AEUV
einen umweltbezogenen Kompetenztitel, der mitgliedstaatliche Regelungen
weitestgehend sperrt. Auf nationaler Ebene fehlt ein einheitlicher Kompetenz-
titel, vielmehr kommt regelmäßig eine Vielzahl an Rechtsgrundlagen in Be-
tracht, die den Bundesländern in unterschiedlichem Maße eine Abweichungs-
gesetzgebungskompetenz einräumen.25

Das Umweltrecht wird getragen von Prinzipien: Das Verursacherprinzip
fundiert die Begründung rechtlicher Verantwortung für Umweltbelastungen.
Derjenige, dem Umweltschäden zuzurechnen sind, soll für ihre Beseitigung,
Verminderung oder ihren Ausgleich herangezogen werden.26 Das Vorsorge-
prinzip will schon die Entstehung potentieller Umweltschäden verhindern,
indem es das materielle Schutzniveau des Umweltrechts entsprechend justiert.
Es schafft umweltschützende Freiräume, die weiter reichen als die bloße Ge-
fahrenabwehr. Die Belastbarkeit der Natur soll nicht völlig ausgeschöpft wer-
den.27 Das Kooperationsprinzip verlangt, dass Umweltschutz zu einer Auf-

19 BVerfGE 9, 213, 219; Tettinger/Wank/Ennuschat, GewO, 8. Aufl. 2011, § 1 Rn. 90 f.
20 R. Stober/S. Eisenmenger, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, 16. Aufl. 2016, 30.
21 M. Eifert, in: F. Schoch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 15. Aufl. 2013, Rn. 8.
22 C. Schrader, ZUR 2004, 130.
23 A. E. Töller, ZPARl 2008, 3, 17.
24 M. Hong, JZ 2012, 380 ff.
25 Eifert (Fn. 21), Rn. 28 f.; W. Erbguth/S. Schlacke, Umweltrecht, 6. Aufl. 2016, § 4 Rn. 43 ff.
26 J. Sanden, Umweltrecht, 1999, § 4 Rn. 12.
27 Dazu G. Feldhaus, DVBl. 1980, 133, 135.
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gabe aller gesellschaftlichen Kräfte und Akteure gemacht wird.28 Dem Nach-
haltigkeitsprinzip geht es um langfristige Umweltnutzung und damit die dau-
erhafte Funktionsfähigkeit des Umweltsystems, aus der sich Maßgaben für die
Nutzung der Umwelt ergeben.29 Schließlich besagt das Integrationsprinzip,
dass alle Auswirkungen auf die Umwelt in die Bewertung einbezogen werden
müssen. Es geht dabei um die Anerkennung von Wechselwirkungen und zeit-
lich gestreckten Auswirkungen.30

Mit Blick auf die Prüfungsrelevanz lässt sich folgendes sagen: Das allgemei-
ne Verwaltungsrecht wird in der Prüfungspraxis am häufigsten eingesetzt, zu-
mal es sich einfach mit Fragestellungen des besonderen Verwaltungsrechts und
dem Verwaltungsprozessrecht kombinieren lässt. Für das besondere Verwal-
tungsrecht ergibt sich in den Bundesländern ein heterogenes Bild. Üblich sind –
zumindest in den Flächenstaaten – Kenntnisse im Kommunalrecht sowie im
Polizei- und Ordnungsrecht und im Baurecht. Dahinter treten das Umwelt-
recht und das Wirtschaftsverwaltungsrecht (insbesondere Gewerberecht) trotz
zunehmender Prüfungsbedeutung zurück.

Weiterführende Literatur

Allgemeines Verwaltungsrecht: Wilfried Erbguth, Allgemeines Verwaltungsrecht,
8. Aufl. 2016; Besonderes Verwaltungsrecht: Wilfried Erbguth/Thomas Mann/Mathias
Schubert, Besonderes Verwaltungsrecht, 12. Aufl. 2015; Polizeirecht: Christoph Gusy,
Polizei- und Ordnungsrecht, 9. Aufl. 2014; Baurecht: Wilfried Erbguth/Mathias Schubert,
Öffentliches Baurecht, 6. Aufl. 2015; Gewerberecht: Werner Frotscher/Urs Kramer, Wirt-
schaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, 6. Aufl. 2013, § 11; Umweltrecht:
Reiner Schmidt/Wolfgang Kahl/Klaus Ferdinand Gärditz, Umweltrecht, 9. Aufl. 2014;
Wilfried Erbguth/Sabine Schlacke, Umweltrecht, 6. Aufl. 2016.

Armin Steinbach

28 C. Gusy, ZUR 2001, 1.
29 Eifert (Fn. 21), Rn. 62.
30 U. Ramsauer, in: H.-J. Koch (Hrsg.), Umweltrecht, 4. Aufl., § 3 Rn. 51.



Verwaltungsgerichtsbarkeit und
Bundesverwaltungsgericht

I. Aufbau und Aufgabe der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Jährlich werden rund 150.000 Klagen vor dem Verwaltungsgericht erhoben,
von denen rund ein Prozent das Bundesverwaltungsgericht erreichen.1 Inhalt-
lich entscheiden die Verwaltungsgerichte über alle verwaltungsrechtlichen
Streitigkeiten im Verhältnis von Bürger und Staat, die nicht einer der anderen
vier ordentlichen Gerichtsbarkeiten zugewiesen sind. Abzugrenzen ist die Zu-
ständigkeit der allgemeinen Verwaltungsgerichte somit von besonderen Ver-
waltungsgerichten, namentlich den Finanzgerichten (z. B. Steuerbescheide),
Sozialgerichten (insbesondere sozialversicherungsrechtliche Streitigkeiten),
den ordentlichen Zivilgerichten (z. B. Staatshaftungsrecht) und der Arbeitsge-
richtsbarkeit.

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit folgt einem dreistufigen Aufbau. Auf Bun-
des- und Länderebene gibt es aktuell 52 Verwaltungsgerichte, 15 Oberverwal-
tungsgerichte und das Bundesverwaltungsgericht. Die in der Erstinstanz zu-
ständigen Verwaltungsgerichte sind in Kammern gegliedert und entscheiden in
Klageverfahren in der Besetzung von drei Richtern und zwei ehrenamtlichen
Richtern (in Beschlussverfahren ohne ehrenamtliche Richter) (§ 5 VwGO). In
einfachen Fällen kann die Sache dem Einzelrichter übertragen werden (ver-
pflichtend in Asylsachen).

Die Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe entscheiden
als weitere Tatsacheninstanz über Berufungen gegen die Urteile und Be-
schwerden gegen die Beschlüsse der Verwaltungsgerichte (§ 128 VwGO). Wei-
ter haben diese Gerichte für bestimmte Angelegenheiten eine genuine erstin-
stanzliche Zuständigkeit, wie etwa für Normenkontrollverfahren über die Gül-
tigkeit von Bebauungsplänen oder die Entscheidung über Vereinsverbote (§ 48
VwGO). Die Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungs-
gerichtshöfe werden von Senaten getroffen, in denen je nach Landesrecht und
Verfahrensart drei oder fünf Richter sitzen (Beschlüsse werden von drei Rich-
tern gefasst) (§ 9 VwGO).

Beim Bundesverwaltungsgericht liegt die Zuständigkeit für Revisionen ge-
gen Urteile der Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe. Das
BVerwG ist ein Revisionsgericht, d. h. es entscheidet regelmäßig nur über
Rechtsfragen, nicht über Tatfragen. Das Gericht gliedert sich in zehn Revisions-

1 Bundesverwaltungsgericht, Jahresbericht 2015, 3.
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senate und zwei Wehrdienstsenate; ihm gehören aktuell 55 RichterInnen an. Die
Senate des BVerwG entscheiden in der Besetzung von fünf, bei Beschlüssen
außerhalbdermündlichenVerhandlungvondreiRichtern(§ 10Abs. 3VwGO).

Das BVerwG bestimmt maßgeblich über Auslegung und Anwendung des
Bundesrechts auf den Gebieten des Verwaltungsrechts und trägt durch seine
Rechtsprechung zur Vereinheitlichung und Fortentwicklung des Verwaltungs-
rechts bei.2 Die vor dem Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Fälle sind
mithin von einer über den Einzelfall hinausgehenden Tragweite. In besonderen
Fällen, vor allem im Bereich der Infrastrukturplanung, liegt beim Bundesver-
waltungsgericht auch eine erstinstanzliche Zuständigkeit (vgl. § 50 Abs. 1 Nr. 6
VwGO). Es handelt sich um insgesamt 146 in den Fachplanungsgesetzen ein-
zeln aufgeführte Infrastrukturprojekte von bundesweiter Bedeutung.3

II. Statistisches Material zur bundesverwaltungsgerichtlichen
Rechtsprechung

Die Abbildung unten gibt Aufschluss über Eingänge und anhängige Verfahren
seit Bestehen des BVerwG im Jahre 1953 bis 2015 – in diesem Zeitraum sind
205.677 Rechtssachen eingegangen (vgl. auch Annex 1). Generalisierende Mus-
ter lassen sich daraus nicht zwangsläufig erkennen. Wohl aber ist die Tendenz in
den Eingängen gegenüber den früheren Jahren sinkend. Es stechen drei Phä-
nomene ins Auge: Erstens gab es in den Jahren 1979–1983 eine Klagewelle vor
dem Bundesverwaltungsgericht. Sie dürfte maßgeblich mit der Asyl-Beschleu-
nigungsgesetzgebung des Jahres 1978 zu erklären sein: In dem Versuch, die
Verfahrensdauer von Asylverfahren zu verkürzen, schaffte man das Wider-
spruchsverfahren ab und beschränkte die Berufungsmöglichkeiten – der Effekt
war ein sprunghafter Anstieg der Verfahren vor den Verwaltungsgerichten und
schließlich auch vor dem Bundesverwaltungsgericht.4

Zweitens kam es Mitte der 1990er Jahre noch einmal zu einem deutlichen
Anstieg der Eingänge. Dies soll auf die ersten erstinstanzlichen Verfahren zu
den Verkehrswegen und auf rechtliche Fragen zur Wiedervereinigung zurück-
zuführen sein. Auch die Anfang der 90er-Jahre stark ansteigenden Asylanträge
und die daraus resultierenden Gerichtsverfahren dürften zu diesem Effekt bei-
getragen haben.

2 Gemäß Art. 95 Abs. 3 GG wurde weiter ein Gemeinsamer Senat der obersten Gerichte mit
Sitz in Karlsruhe geschaffen, der bei divergierenden Rechtsauffassungen der obersten Bun-
desgerichte zur Entscheidung berufen ist.
3 Bundesverwaltungsgericht, Jahresbericht 2015, 13.
4 U. Münch, Asylpolitik in der Bundesrepublik Deutschland: Entwicklung und Alternativen,
1992, 72 ff.
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Annex 1.

Drittens ist seit Ende der 1990er Jahre eine Rückläufigkeit der Eingänge zu
verzeichnen, was wiederum unterschiedliche Ursachen haben dürfte: Ein Trei-
ber waren die Folgen des 6. VwGO-Änderungsgesetzes zum 01. 01.1997. Das
Gesetz führte die Zulassungsberufung ein. Der Regelfall ist, dass die erste In-
stanz die Berufung nicht zulässt. In diesem Fall muss das OVG die Berufung
selbst zulassen. Lässt es die Berufung ebenfalls nicht zu, gibt es weder Revision
noch Nichtzulassungsbeschwerde zum BVerwG – der Fall ist also beim OVG
abgeschlossen und kann das BVerwG nicht mehr erreichen.5 Weiter können die
sinkenden Eingänge seit Ende der 90er-Jahre auch mit generell sinkenden Ver-
fahrenszahlen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu tun haben, was u. a. der
Übertragung der Zuständigkeit für sozialhilferechtliche Streitigkeiten auf die
Sozialgerichtsbarkeit oder der Zuweisung originär verwaltungsrechtlicher
Rechtsgebiete (Vergaberecht, Wirtschaftsrecht, Berufsrecht) an die Zivilgerich-
te zuzuschreiben ist.6

Hinsichtlich der Verfahrenslänge für Urteile und Beschwerden (vgl. Annex 2)
lassen sich folgende Beobachtungen anstellen: Die innerhalb eines Jahres abge-
schlossenen Verfahren belaufen sich seit 1972 im Durchschnitt auf 47 % (nur
für Urteile auf 41 %) (vgl. Annex 2). Die seit 1997 sinkenden Eingänge schlagen
sich auch in einer schnelleren Abarbeitung nieder. In dem Zeitraum seit 1997

5 Dazu U. Ramsauer, AnwBl. 2015, 739.
6 Vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen ist angesichts der jüngsten Anstiege
der Asylanträge kurzfristig mit einer Zunahme verwaltungsrichterlicher Verfahren bis auf die
Ebene des BVerwG auszugehen.
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sind 62 % der Verfahren innerhalb von 12 Monaten entschieden. In den letzten
beiden Jahrzehnten lässt sich also eine Beschleunigung in den Verfahren fest-
stellen.

Man kann die Frage der Entscheidungsgeschwindigkeit insbesondere für die
Infrastrukturvorhaben stellen, für die das BVerwG erstinstanzlich zuständig ist
und die maßgeblich von dem gesetzgeberischen Ziel getragen sind, die Zulas-
sung von Infrastrukturprojekten zu beschleunigen.7 Die durchschnittliche
Verfahrensdauer dieser Projekte vor dem BVerwG betrug im Jahr 2015 acht
Monate und 16 Tage.8 Damit werden 58 % aller dem BVerwG erstinstanzlich
zugewiesenen Verfahren innerhalb eines Jahres abgewickelt (Annex 3). Im Ver-
gleich dazu werden bei allen übrigen Entscheidungen (Urteile und Beschlüsse)
im gleichen Zeitraum nur 50 % der Entscheidungen innerhalb eines Jahres her-
beigeführt. Hinzu kommt bei den erstinstanzlichen Verfahren der Beschleu-
nigungseffekt durch die Beschränkung auf das BVerwG als Erst- und Letztin-
stanz.

III. Weiterführende Literatur

Bundesverwaltungsgericht, Jahresbericht 2015; Friedhelm Hufen, Verwaltungsprozess-
recht, 9. Aufl. 2013, § 4 Rn. 8 ff.; Eberhard Schmidt-Aßmann/Dieter Sellner/Günter
Hirsch u. a. (Hrsg.), Festgabe 50 Jahre BVerwG, 2003; Klaus Stern/Hermann-Josef Blanke,
Verwaltungsprozessrecht in der Klausur, 9. Aufl. 2008, § 1 Rn. 12 ff.

Armin Steinbach

7 Im Jahr 2015 sind 49 (doppelt so viele wie 2014) Klagen erhoben worden. Die Neueingänge
betreffen das Fernstraßenrecht (31 Klagen), das Schienenwegerecht (10), das Wasserstraßen-
recht (2), das Energieleitungsausbaurecht (5) und das Luftverkehrsrecht (1).
8 Bundesverwaltungsgericht, Jahresbericht 2015, 13.



Schlagwortverzeichnis

Aarhus-Konvention 94; 95
Abfall 89
Abschleppen von Fahrzeugen 48
Abstandsgebot 80
Abstimmungsgebot, interkommunales

42; 56
Abundanzumlage 61
Abwägungsfehler 19
Abwägungsgebot 78; 83
Abwasserabgabe 93
Allgemeinverfügung 13
Allgemeinverfügung, Verkehrszeichen

46
Altlasten 71
Amt (im statusrechtlichen und funktio-

nellen Sinne) 14
Ämterstabilität 35
Amtsermittlungsgrundsatz 23
Amtshaftung 3; 47; 48
Analoge Anwendung von § 45 Abs. 1 und

2 VwVfG 92
Änderung der Sach- und Rechtslage 36
Anhörung 18
Anlagenaufsicht 91
Anlagengenehmigung 91
Anscheinsgefahr 70
Behördliches Einschreiten 63
Anstaltsbenutzung (Zulassungsanspruch)

16
Antragsbefugnis 55; 83
Äquivalenzgebot 28
Arbeit an Sonn- und Feiertagen 84
Atomwaffenfreie Zone 58
Auffangrechtsbehelf 45
Aufgabenverteilung, kommunale 52
Aufrechnung 40
Aufschiebende Wirkung 40
Auskunftsanspruch 11
Auslegungsüberschreitende Ereignisse

91
Außenrechtsverhältnis 15
Autonome Satzung 54

Bauleitplanung 42; 56; 78

Bauplanungsrecht 79; 82
Beamtenrecht 35
Beförderungsauswahl 35
Beihilfen, Unionsrecht 28
Beleidigung 75
Beliehener 5
Berufsausübungsfreiheit 84
Bestimmtheitsgebot, Bestimmtheits-

grundsatz 54; 65
Beteiligtenfähigkeit, von Gemeinden im

Normenkontrollverfahren 55
Beurteilungsspielraum 19; 20
Bewerbungsverfahrensanspruch 35
Bewertungsfehler 20
Bewilligungsbescheid 17
Bürgerbegehren 15

Daseinsvorsorge 57
Demokratieprinzip 65
Destination 16
Direkte Demokratie 15
Doppelfunktionale Maßnahme 74
Drittanfechtungsklage 87
Drittschutz 59; 60; 79; 87
Drittschützende Norm 9
Durchsuchung 69

Effektivitätsgebot 28
Ehrverletzende Äußerung eines Beamten

3
Eigene Belange 83
Eigentumsdogmatik 49; 50
Eigentumsgarantie 79
Eil- und Notdienst, richterlicher 68
Eingliederungsvereinbarung 12
Eingriffsbegriff 60
Eintragung 88
Einvernehmen, gemeindliches 81
Enteignung 49; 50
Entschädigung 49
Entscheidungsfrist 26
Erledigung vor Klageerhebung 43
Erledigung vor und nach Klageerhebung

43



676

Ermessen 19; 20
Ermessen, intendiertes 21
Ermessen, polizeiliches 73
Ermessensausübung 29; 30
Ermessenserwägungen 23
Ermessensfehler; Ermessensfehlerlehre

63; 78
Ermessensreduzierung auf Null 21
Ersatzvornahme 33
Erstattungsansprüche zwischen Hoheits-

trägern 72
Europäisierung 12
Evidenztheorie 22
Ewigkeitshaftung 71
Existenzminimum 12

Facharztbeschluss 54
Faktisch-mittelbare Grundrechtsbeein-

trächtigungen, Zumutbarkeit 2
Feststellungsklage 10; 37; 41; 43; 45
Feststellungsklage, Vorbeugende 42
Filmaufführungsverbot 66
Finalität (von Verwaltungsmaßnahmen)

14
Finanzausgleich, kommunaler 61
Finanzausstattung, kommunale 61
Fiskusabwehranspruch 60
Flächennutzungsplan 82
Flugrouten 45
Folgekostenvertrag 44
Folgenbeseitigungsanspruch 3; 51
Folgenentschädigungsanspruch 51
Fortsetzungsfeststellungsklage 33; 37; 43
Freiherr vom Stein 52
Freizügigkeit 76
Funktionales Eingriffsäquivalent 31

Gebietsreform, kommunale 55
Gebot der Rücksichtnahme 79; 80
Gefahr, abstrakte 64
Gefahr, dringende 69
Gefahr, konkrete 64
Gefahr, Risiko, Restrisiko 90
Gefahr, unmittelbar bevorstehende 68
Gefahrenbegriff 62; 70
Gefahrenprognose 76
Gefahrenverdacht 64; 69; 70
Gefahrenvorsorge 64; 74

Schlagwortverzeichnis

Gefahrerforschungseingriff 70
Gehörsverstoß 18
Gemeinderat 58
Gemeindewirtschaftsrecht 59
Gemeinlastprinzip 89
Gesamtrechtnachfolge 71
Geschäftsführung ohne Auftrag 72
Gesetzesvorbehalt 1; 7; 62
Gesetzlichkeit der Verwaltung 1
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers

84
Gestufte Zulassungsverfahren 90
Gewahrsam/Ingewahrsamnahme 68
Gewaltenteilungsgrundsatz 41
Gewerbeuntersagung 86
Gleichbehandlungsgrundsatz 84
Gleichheit im Unrecht 16
Gleichheitssatz, allgemeiner 16
Grundverhältnis/Betriebsverhältnis 14

Handwerksrolle 88
Heilung; Heilung von Verfahrensfehlern

92

Immissionen der Verwaltung 2
Individualrechtsschutz 8
Informales Staatshandeln 7
Informations-(zugangs-)freiheit 11
Inhalts- und Schrankenbestimmung 50
Inhalts- und Schrankenbestimmung, aus-

gleichspflichtige 49
Innenrecht/Außenrecht 14
Innenrechtskreis 15
Institutionelle Garantie 52
Interessentenklage 10
Inzidente Normenkontrolle 45

Jahresfrist des § 48 VwVfG 26
Je-desto-Formel 68

Kenntnis aller Rücknahmevoraussetzun-
gen 26

Kenntniserlangung 26
Kernbereichslehre 52
Kircheneigene Angelegenheit 39
Kircheneigener Rechtsschutz 39
Klagebefugnis 8; 10; 15; 34; 87; 95
Klagefrist 43



677

Kommunalaufsicht 53
Kommunale Wirtschaftsbetätigung 59
Konkurrentenklage 60; 87
Konkurrentenstreit 35
Konkurrierende Gesetzgebung 84
Kontrolldichte 19
Konzentrationszonen 82
Koppelungsverbot 44
Kostenersatz bei Vollstreckungsmaßnah-

men 33
Krabbenkampformel 56
Kreisumlage 61
Kunstfreiheit 66

Laserdrome 67
Legalisierungswirkung 71
Leistungsklage 10
Leistungsprinzip 35
Liturgisches Läuten 4
Luftreinhaltung/Aktionsplan 9

Maßgeblicher Zeitpunkt 36; 86
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Sach- und

Rechtslage, Wesensänderung 23
Maßnahmen im Vorfeld von Versammlun-

gen/Vorfeldmaßnahmen 76
Materielles Recht 36
Meinungsäußerung 58
Meinungsfreiheit 75
Meldeauflage 76
Menschenwürde 12; 67; 85
Minusmaßnahmen 75
Mitteilung 88
Monopol 60

Nachbarschutz 79
Nachgelagerte Berufsfreiheit 32
Nachholung 18; 92
Nachschieben von Gründen 23
Naturalrestitution 51
Nebenbestimmung 29; 30
Nichtakt 22
Nichtigkeitsdogma 6
Nichtigkeitsfeststellung 22
Normenklarheit 54
Normenkontrolle 55; 82; 83
Normerlassklage 41
Normkonkretisierende Verwaltungsvor-

schrift 90; 93

Schlagwortverzeichnis

Normverwerfung, inzidente 6
Normverwerfung, prinzipale 6

Objektformel 12
Obrigkeitsstaatliches Denken 66
Offenkundigkeit 22
Öffentliche Einrichtung 54; 57
Öffentliche Ordnung 65; 67
Öffentliche Sache 4
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 62
Öffentlich-rechtlicher Vertrag 44
Öffentlich-rechtliches Verwahrungsver-

hältnis 48
Opportunitätsprinzip 63; 73
Ordnungsgewalt, des Bürgermeisters 58
Ordnungsmittel, des Gemeinderatsvorsit-

zenden 58

Parlamentsvorbehalt 5
Pflichtaufgaben 53
Planerhaltung 83
Planung 79
Planungserfordernis 80
Planungshoheit 55; 56; 81
Polizeibegriff 62
Polizeifestigkeit des Versammlungsrechts

75; 76
Polizeipflicht 71; 79
Polizeipflicht, abstrakt 71
Polizeipflichtigkeit, formelle 72
Polizeipflichtigkeit, materielle 72
Polizeirechtliche Generalklausel 65; 66
Popularklage 8
Präklusion 94
Pressefreiheit 11
Primärrechtsschutz 47
Privatisierung 57
Prognosemaßstab 68
Prozessrecht 36
Prüfungsentscheidungen 20
Prüfungskompetenz 6

Rastede-Entscheidung 52
Realakt 2; 51; 88
Recht auf ermessensfehlerfreie Entschei-

dung 16
Rechtliches Gehör 18
Rechtsnachfolge 71



678

Rechtsschutz 82
Rechtsschutz, gegen Aufsichtsmaßnah-

men 53
Rechtsschutzbedürfnis (bei der allg. Fest-

stellungsklage) 77
Rechtsverordnung 45; 65
Rechtswidrigkeitszusammenhang 33
Regelungswirkung 88
Regierungsäußerungen 7
Regress 5
Regulierungsermessen 19
Res sacra 4

Sachzusammenhang 3
Satzungshoheit, kommunale 54
Säumniszuschläge 40
Schadensvorsorge im Atomrecht 90; 91
Schädliche Umwelteinwirkungen 2
Schlussbescheid 17
Schranken, verfassungsunmittelbare 66
Schutznormtheorie 8; 12; 59; 83; 87; 94
Schweretheorie 50
Selbstbestimmungsrecht 85
Selbstverwaltung, kommunale 52; 57
Seveso-II-Richtlinie 80
Sittenwidrigkeit 85
Situationsbedingtheit des Eigentums 49;

50
Solidarbeitrag 61
Soll-Vorschriften 21
Sonderopfertheorie 50
Sozialhilfeanspruch 12
Sozialpakt 32
Staatliche Warnungen 7; 31
Staatlicher Justizgewähranspruch 39
Staatliches Informationshandeln 31
Staatshaftungsrecht 5; 51
Städtebaulicher Vertrag 44
Stadtrat 58
Stand der Technik 93
Statthafte Klageart 37; 43
Strafverfolgungsvorsorge 74
Strafvollzug 1
Studienabgaben 32
Subjektives öffentliches Recht 8; 9; 10; 12
Subjektivierung des Verwaltungsrechts

12
Subsidiarität des Verwaltungsrechtswegs

39

Schlagwortverzeichnis

Subsidiaritätsklausel 41; 59
Subvention 7; 17; 34
Supensiveffekt 30

Tabugrenze 85
Teilgenehmigung (im Atomrecht) 90
Tenor 37

Übermaßverbot 73
Umsetzung (von Beamten) 14
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 95
Umweltverband 95
Umweltverbandsklage 94
Unbestimmter Rechtsbegriff 20
Unterlassungsanspruch 2
Unterlassungsklage, vorbeugende 42
Untertan 12
Unverletzlichkeit der Wohnung 69
Unverzüglichkeitsgebot 68
UVP-Vorprüfung 92

Verbandsklage 94
Verbandskompetenzverteilung 31
Verböserung (reformatio in peius) 25
Verfahrensautonomie 9; 28
Verhaltensverantwortlichkeit 71
Verhältnismäßigkeitsprinzip 71
Verjährung 71
»Verkauf von Hoheitsrechten« 44
Verkehrsplanung 55
Verkehrszeichen 13; 46
Vermutungs-/Zweifelsregel zugunsten

der Versammlungsfreiheit 77
Verpflichtungsklage 29; 30
Versammlung/Versammlungsbegriff 77
Versammlungsfreiheit 76; 77
Verträge, Auslegung 32
Vertrag, Schutzwirkung zugunsten Drit-

ter 48
Vertrag, verwaltungsrechtlicher 44
Verursacher 89
Verursacherprinzip 89
Verwaltungsakt, Austausch der EGL 25
Verwaltungsakt, Bekanntgabe 13; 46
Verwaltungsakt, belastender 18
Verwaltungsakt, Bestandskraft 27; 47
Verwaltungsakt, Dauerwirkung 24; 86;

88



679

Verwaltungsakt, Doppelwirkung 60; 87
Verwaltungsakt, Drittanfechtung 27
Verwaltungsakt, Erledigung 33
Verwaltungsakt, nichtiger 22
Verwaltungsakt, Rechtswidrigkeit 24; 36
Verwaltungsakt, Regelungsgehalt 90; 91
Verwaltungsakt, Rücknahme 24; 25;

28
Verwaltungsakt, Vertrauensschutz 25
Verwaltungsakt, vorläufiger 17
Verwaltungsakt, vorprozessuale Erledi-

gung 38
Verwaltungsakt, Widerruf 24; 25
Verwaltungsakt, Widerspruchsfrist 27
Verwaltungsakt, Wirksamkeit 27
Verwaltungsaktqualität 88
Verwaltungshelfer 5
Verwaltungshilfe 48
Verwaltungsöffentlichkeit 11
Verwaltungsrechtsweg 4
Verwaltungsvorschrift, normkonkretisie-

rende 90; 93
Verwirkung 43; 71
Videoüberwachung 74

Schlagwortverzeichnis

Vollstreckungsmaßnahme und Kosten-
entscheidung 33

Vollstreckungsrecht 33
Vollziehbarkeitstheorie 40
Vorfeldschutz 52
Vorlagepflicht an den EuGH 9

Weihnachtsmarkt 57
Weisungsaufgaben 53
Wesentlichkeitsdoktrin; Wesentlichkeits-

theorie 1; 34
Wettbewerb, unverfälschter 28
Wettbewerbsfreiheit 60; 87
Widerspruchsbehörde 53
Widerspruchsverfahren bei erledigten

Verwaltungsakten 33
Wirksamkeitstheorie 40
Wirkungskreis, eigener 53
Wirkungskreis, übertragener 53

Zeitschlagen 4
Zustandshaftung 89
Zuverlässigkeit 86
Zweistufentheorie 34



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 225
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 225
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 595
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




